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der Arbeit. 

Das sechste Kapitel ist ursprünglich in den Hegel-Studien, Bd. 15 (1980) 
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I. EINFÜHRUNG 

Wie ist die gesetzliche Strafe zu rechtfertigen? Die Fragestellung als solche 
hat keine Rechtfertigung nötig, weder auf der Ebene einzelner Fälle noch in 
Bezug auf die Institution der Strafe überhaupt. Denn Strafe besteht per 
definitionem darin, daß ein Mensch einem anderen bewußt Schmerz, Leiden, 
Entbehrung, Böses zufügt, und das gehört zweifellos zu den Dingen, die 
Menschen einander nicht antun sollten. Oder zumindest prima fade sollten 
sie das nicht — es sei denn, sie haben einen guten Grund, eine hinreichende 
Rechtfertigung dafür. 

Die meisten Menschen sowie die meisten Philosophen dürften wohl zuge- 
ben, daß eine solche Rechtfertigung gelegentlich vorliegt. Auf die Frage, 
worin diese Rechtfertigung genau besteht, haben Philosophen die verschie- 
densten Antworten angeboten. Bei genauerem Hinsehen stellt sich jedoch 
heraus, daß sich die meisten dieser Antworten einer der beiden Grundhal- 
tungen gegenüber dem Problem zuordnen lassen: dem Prinzip der Vergel- 
tung oder dem der Nützlichkeit. Das heißt, die Rechtfertigung für die Strafe 
wird entweder in dem begangenen Verbrechen gesehen: puniiur quia peccalum 
est, oder in den positiven Folgen seiner Bestrafung: puniiur ui ne pecceiur. 

Diese zweite, utilitaristische Auffassung der Strafe war nun lange Zeit die 
vorherrschende, ln unserem Jahrhundert ist sie häufig als diejenige darge- 
stellt worden, zu der es keine intellektuell und moralisch anerkennbare 
Alternative geben könne, wohingegen das Gegenstück, die Vergeltungs- 
theorie, gern als dogmatisch oder geradezu irrational abgeschrieben und auf 
einen bloßen Ausdruck von unziemlicher Rachsucht reduziert wurde. Phi- 
losophen neigten dazu, das harte Urteil zu wiederholen, das PLATON gleich zu 
Anfang der Diskussion fällt: „Züchtigt doch niemand einen Missetäter in 
Gedanken daran und aus dem Grunde, weil er gefehlt hat, — er müßte denn 
wie ein Tier unvernünftig Rache nehmen! — nein, wer vernünftig zu strafen 
sucht, nimmt nicht Rache für ein Vergehen, das der Vergangenheit gehört 
— was geschehen ist, ließe sich ja doch nicht ungeschehen machen! —, 
sondern straft der Zukunft wegen: weder der Bestrafte, noch ein anderer, 
der seine Bestrafung sieht, soll sich künftig vergehen. 

Verständlicherweise richtete sich das Hauptgewicht der in diesem Sinne 
entwickelten Kritik gegen die Lehren der beiden klassischen Vertreter der 
Vergeltungstradition, KANT und Hegel. Daß letzterer vielleicht mehr davon 
abbekommen hat, als ihm eigentlich zustand, rührt zum Teil wohl von den 

> Prot. 324a. ln; Platon: Protagoras/Theaitetos. Übertr. v. K. Preisedanz. Jena 1910. 29. 


